
Datenschutzerklärung  
 
Einwilligungserklärung zum Datenschutz gegenüber der best advice 
 

Ihre in der vorseitigen Beitrittserklärung gemachten personenbezogenen Angaben werden 
von der best advice für Zwecke der Vertragsverwaltung erhoben und verwendet sowie an die 
HALLESCHE Krankenversicherung für die Vertragsdurchführung übermittelt. Diese Einwilli-
gungserklärung kann nicht widerrufen werden, weil der Vertrag sonst nicht weitergeführt wer-
den kann. 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten auch zur bedarfsgerechten Werbung für Versiche-
rungsprodukte und andere Produkte der FVV. Dabei kontaktieren wir Sie per E-Mail oder per 
Brief mit persönlich auf Sie und Ihre Interessen bzw. Nutzung zugeschnittenen Informationen, 
Angeboten und Vorteilsaktionen zu FVV-Leistungen. Sie haben das Recht, einer Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.  
_______________________________________________________________________ 

I. Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und Schweige-
pflichtentbindungserklärung1 
 

Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des Bundesdatenschutzgesetzes sowie 
anderer Datenschutzvorschriften enthalten keine ausreichenden Rechtsgrundlagen für die Er-
hebung, Verarbeitung und Nutzung von Gesundheitsdaten durch Versicherungen. Um Ihre Ge-
sundheitsdaten für diesen Antrag und den Vertrag erheben und verwenden zu dürfen, benötigt 
die HALLESCHE Krankenversicherung daher Ihre datenschutzrechtliche(n) Einwilligung(en). 
Darüber hinaus benötigt die HALLESCHE Krankenversicherung Ihre Schweigepflichtentbindun-
gen, um Ihre Gesundheitsdaten bei schweigepflichtigen Stellen, wie z.B. Ärzten, erheben zu 
dürfen. Als Unternehmen der Krankenversicherung benötigt die HALLESCHE Krankenversiche-
rung Ihre Schweigepflichtentbindung ferner, um Ihre Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 
Strafgesetzbuch geschützte Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, 
an andere Stellen, z. B. Assistancegesellschaften oder IT-Dienstleister  weiterleiten zu dürfen. 
 

Es steht Ihnen frei, die Einwilligung/Schweigepflichtentbindung nicht abzugeben oder jederzeit 
später mit Wirkung für die Zukunft unter der oben angegebenen Adresse zu widerrufen. Wir 
weisen jedoch darauf hin, dass ohne Verarbeitung von Gesundheitsdaten der Abschluss oder 
die Durchführung des Versicherungsvertrages in der Regel nicht möglich sein wird.  
 

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten und sonstiger nach § 203 
StGB geschützter Daten  
◼ durch die HALLESCHE Krankenversicherung selbst (unter 1.), 
◼ im Zusammenhang mit der Abfrage bei Dritten (unter 2.), 
◼ bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der HALLESCHE Krankenversicherung (unter 3.) 
und 
◼ wenn der Vertrag nicht zustande kommt (unter 4.). 
 

Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre Kinder, so-
weit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärun-
gen abgeben können. 
 
1. Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Gesundheitsdaten 
durch die HALLESCHE Krankenversicherung 
 

Ich willige ein, dass die HALLESCHE Krankenversicherung die von mir in diesem Antrag und 
künftig mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt, speichert und nutzt, soweit dies zur Antragsprü-
fung sowie zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieses Versicherungsvertrages er-
forderlich ist. 

 
2. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten 
 
2.1. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Risikobeurteilung und zur Prüfung der 
Leistungspflicht 
 

Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken kann es notwendig sein, Informationen von 
Stellen abzufragen, die über Ihre Gesundheitsdaten verfügen. Außerdem kann es zur Prüfung 
der Leistungspflicht erforderlich sein, dass die HALLESCHE Krankenversicherung die Angaben 
über Ihre gesundheitlichen Verhältnisse prüfen muss, die Sie zur Begründung von Ansprüchen 
gemacht haben oder die sich aus eingereichten Unterlagen (z. B. Rechnungen, Verordnungen, 
Gutachten) oder Mitteilungen z. B. eines Arztes oder sonstigen Angehörigen eines Heilberufs 
ergeben. 
Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit es erforderlich ist. Die HALLESCHE Krankenversicherung 
benötigt hierfür Ihre Einwilligung einschließlich einer Schweigepflichtentbindung für sich sowie 
für diese Stellen, falls im Rahmen dieser Abfragen Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 
Strafgesetzbuch geschützte Informationen weitergegeben werden müssen. 
 

Ich wünsche, dass mich die HALLESCHE Krankenversicherung in jedem Einzelfall vorab infor-
miert, von welchen Personen oder Einrichtungen zu welchem Zweck eine Auskunft benötigt 
wird. Ich werde dann jeweils entscheiden, ob ich 
 

◼ in die Erhebung und Verwendung meiner Gesundheitsdaten durch die HALLESCHE Kranken-
versicherung einwillige, die genannten Personen oder Einrichtungen sowie deren Mitarbeiter 
von ihrer Schweigepflicht entbinde und in die Übermittlung meiner Gesundheitsdaten an die 
HALLESCHE Krankenversicherung einwillige oder 
◼ die erforderlichen Unterlagen selbst beibringen. 
 

Mir ist bekannt, dass dies zu einer Verzögerung der Antragbearbeitung oder der Prüfung der 
Leistungspflicht führen kann.  
Soweit sich die vorstehenden Erklärungen auf meine Angaben bei Antragstellung beziehen gel-
ten sie für einen Zeitraum von drei Jahren nach Vertragsschluss. Ergeben sich nach Vertrags-
schluss für die HALLESCHE Krankenversicherung konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei der 
Antragstellung vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit 
die Risikobeurteilung beeinflusst wurde, gelten die Erklärungen bis zu zehn Jahre nach Ver-
tragsschluss. 

 
2.2. Erklärungen für den Fall Ihres Todes 
 

Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es auch nach Ihrem Tod erforderlich sein, gesundheitli-
che Angaben zu prüfen. Eine Prüfung kann auch erforderlich sein, wenn sich bis zu zehn Jahre 
nach Vertragsschluss für die HALLESCHE Krankenversicherung konkrete Anhaltspunkte dafür  

 
1 Der Text der Einwilligungs-/Schweigepflichtentbindungserklärung wurde 2011 mit den Daten-
schutzaufsichtsbehörden inhaltlich abgestimmt. 

 
 
 
 
 
ergeben, dass bei der Antragstellung unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden 
und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde. Auch dafür bedürfen wir einer Einwilligung 
und Schweigepflichtentbindung.  
 

Für den Fall meines Todes willige ich ein, dass die HALLESCHE Krankenversicherung – soweit 
erforderlich – meine Gesundheitsdaten bei Ärzten, Pflegepersonen sowie bei Bediensteten von 
Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen, Personenversicherern, gesetzli-
chen Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Behörden zur Leistungsprüfung bzw. einer 
erforderlichen erneuten Antragsprüfung erhebt und für diese Zwecke verwendet. 
 

Ich befreie die genannten Personen und Mitarbeiter der genannten Einrichtungen von ihrer 
Schweigepflicht, soweit meine zulässigerweise gespeicherten Gesundheitsdaten aus Untersu-
chungen, Beratungen, Behandlungen sowie Versicherungsanträgen und -verträgen aus einem 
Zeitraum von bis zu zehn Jahren vor Antragstellung an die HALLESCHE Krankenversicherung 
übermittelt werden.                      
Ich bin darüber hinaus damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang – soweit erforderlich 
– meine Gesundheitsdaten durch die HALLESCHE Krankenversicherung an diese Stellen weiter-
gegeben werden und befreie auch insoweit die für die HALLESCHE Krankenversicherung tätigen 
Personen von ihrer Schweigepflicht. 
 

Soweit sich die vorstehenden Erklärungen auf meine Angaben bei Antragstellung beziehen, gilt 
sie für einen Zeitraum von drei Jahren nach Vertragsschluss. Ergeben sich nach Vertragsschluss 
für die HALLESCHE Krankenversicherung konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei der Antragstel-
lung vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die Risikobe-
urteilung beeinflusst wurde, gelten die Erklärungen bis zu zehn Jahre nach Vertragsschluss. 

 

3. Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschützter Daten an 
Stellen außerhalb der HALLESCHE Krankenversicherung 
 

Die HALLESCHE Krankenversicherung verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die 
Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit. 
 
3.1. Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung 
 

Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken und zur Prüfung der Leistungspflicht kann es 
notwendig sein, medizinische Gutachter einzuschalten. Die HALLESCHE Krankenversicherung 
benötigt Ihre Einwilligung und Schweigepflichtentbindung, wenn in diesem Zusammenhang Ihre 
Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB geschützte Daten übermittelt werden. Sie wer-
den über die jeweilige Datenübermittlung unterrichtet. 
 

Ich willige ein, dass die HALLESCHE Krankenversicherung meine Gesundheitsdaten an medizi-
nische Gutachter übermittelt, soweit dies im Rahmen der Risikoprüfung oder der Prüfung der 
Leistungspflicht erforderlich ist und meine Gesundheitsdaten dort zweckentsprechend verwendet 
und die Ergebnisse an die HALLESCHE Krankenversicherung zurück übermittelt werden. Im Hin-
blick auf meine Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB geschützte Daten entbinde ich 
die für die HALLESCHE Krankenversicherung tätigen Personen und die Gutachter von ihrer 
Schweigepflicht. 

 
3.2. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen) 
 

Die HALLESCHE Krankenversicherung führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Risi-
koprüfung, die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreuung, bei denen es zu 
einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten kommen kann, nicht selbst 
durch, sondern überträgt die Erledigung einer anderen Gesellschaft im ALTE LEPZIGER-HALLE-
SCHE Konzern oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach § 203 StGB geschützten Da-
ten weitergegeben, benötigt die HALLESCHE Krankenversicherung Ihre Schweigepflichtentbin-
dung für sich und soweit erforderlich für die anderen Stellen. 
Die HALLESCHE Krankenversicherung führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen 
und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten für die HALLESCHE 
Krankenversicherung erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe der übertragenen  
Aufgaben. 
Die zurzeit gültige Liste ist als Anlage der Einwilligungserklärung angefügt. Eine aktuelle Liste 
kann auch im Internet (unter www.hallesche.de/dienstleisterliste) eingesehen oder beim betriebli-
chen Datenschutzbeauftragten (Anschrift: HALLESCHE Krankenversicherung a. G., Reinsburg-
straße 10, 70178 Stuttgart) oder telefonisch unter 0800-3020100 angefordert werden. Für die 
Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an und die Verwendung durch die in der Liste genannten 
Stellen benötigt die HALLESCHE Krankenversicherung Ihre Einwilligung. 
 

Ich willige ein, dass die HALLESCHE Krankenversicherung meine Gesundheitsdaten an die in 
der oben erwähnten Liste genannten Stellen übermittelt und dass die Gesundheitsdaten dort für 
die angeführten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie die 
HALLESCHE Krankenversicherung dies tun dürfte. Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbei-
ter des ALTE LEIPZIGER-HALLESCHE Konzerns und sonstiger Stellen im Hinblick auf die Wei-
tergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer 
Schweigepflicht. 

 
3.3. Datenweitergabe an selbstständige Vermittler 
 

Die HALLESCHE Krankenversicherung gibt grundsätzlich keine Angaben zu Ihrer Gesundheit an 
selbstständige Vermittler weiter. Es kann aber in den folgenden Fällen dazu kommen, dass Da-
ten, die Rückschlüsse auf Ihre Gesundheit zulassen, oder gemäß § 203 StGB geschützte Infor-
mationen über Ihren Vertrag Versicherungsvermittlern zur Kenntnis gegeben werden. Soweit es 
zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der Sie betreuende Vermittler In-
formationen darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen (z. B. Annahme mit 
Risikozuschlag, Ausschlüsse bestimmter Risiken) Ihr Vertrag angenommen werden kann. 
Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag 
abgeschlossen wurde. Dabei erfährt er auch, ob Risikozuschläge oder Ausschlüsse bestimmter 
Risiken vereinbart wurden. 
Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler kann es zur 
Übermittlung der Vertragsdaten mit den Informationen über bestehende Risikozuschläge und 
Ausschlüsse bestimmter Risiken an den neuen Vermittler kommen. Sie werden bei einem Wech-
sel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler vor der Weitergabe von Ge-
sundheitsdaten informiert sowie auf Ihre Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen. 

PRO TAG 

http://www.hallesche.de/dienstleisterliste


 

Ich willige ein, dass die HALLESCHE Krankenversicherung meine Gesundheitsdaten und sonsti-
gen nach § 203 StGB geschützten Daten in den oben genannten Fällen – soweit erforderlich – an 
den für mich zuständigen selbstständigen Versicherungsvermittler übermittelt und diese dort er-
hoben, gespeichert und zu Beratungszwecken genutzt werden dürfen.  
 

4. Speicherung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten wenn der Vertrag nicht zu-
stande kommt 
 

Kommt der Vertrag mit Ihnen nicht zustande, speichert die HALLESCHE Krankenversicherung 
Ihre im Rahmen der Risikoprüfung erhobenen Gesundheitsdaten für den Fall, dass Sie erneut 
Versicherungsschutz beantragen. Die HALLESCHE Krankenversicherung speichert Ihre Daten 
auch, um mögliche Anfragen weiterer Versicherungen beantworten zu können. Ihre Daten wer-
den bei der HALLESCHE Krankenversicherung bis zum Ende des dritten Kalenderjahres nach 
dem Jahr der Antragstellung gespeichert. 
 

Ich willige ein, dass die HALLESCHE Krankenversicherung meine Gesundheitsdaten – wenn 
der Vertrag nicht zustande kommt – für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Ende des Ka-
lenderjahres der Antragstellung zu den oben genannten Zwecken speichert und nutzt. 

 
 
II. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Risikobeurteilung 
bei Antragsbearbeitung 
 

Im Rahmen der Antragsbearbeitung kann es für die Beurteilung der zu versichernden Risiken 
notwendig sein, Informationen von Stellen abzufragen, die über Ihre Gesundheitsdaten verfü-
gen. Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit es erforderlich ist. Die HALLESCHE Krankenversi-
cherung benötigt hierfür Ihre Einwilligung einschließlich einer Schweigepflichtentbindung für 
sich sowie für diese Stellen, falls im Rahmen dieser Abfragen Gesundheitsdaten oder weitere 
nach § 203 Strafgesetzbuch geschützte Informationen weitergegeben werden müssen. 
 

Ich willige ein, dass die HALLESCHE Krankenversicherung meine Gesundheitsdaten und sonsti-
gen nach § 203 StGB geschützten Daten in den oben genannten Fällen – soweit erforderlich – an 
den für m Ich willige ein, dass die HALLESCHE Krankenversicherung – soweit es für die Risiko-
beurteilung dieses Antrages erforderlich ist – meine Gesundheitsdaten bei den in diesem Antrag 
genannten Ärzten, Pflegepersonen sowie Bediensteten von Krankenhäusern, sonstigen Kranken-
anstalten, Pflegeheimen, Personenversicherern, gesetzlichen Krankenkassen, 
Berufsgenossenschaften und Behörden erhebt und für diesen Zweck verwendet. 
Ich befreie hiermit die genannten Personen und Mitarbeiter der genannten Einrichtungen von ih-
rer Schweigepflicht, soweit meine zulässigerweise gespeicherten Gesundheitsdaten und andere 
nach § 203 StGB geschützte Daten aus Untersuchungen, Beratungen, Behandlungen sowie Ver-
sicherungsanträgen und -verträgen aus einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren vor Antragstel-
lung an die HALLESCHE Krankenversicherung übermittelt werden. Ich bin darüber hinaus damit 
einverstanden, dass in diesem Zusammenhang – soweit erforderlich – meine Gesundheitsdaten 
und andere nach § 203 StGB geschützte Daten durch die HALLESCHE Krankenversicherung an 
diese Stellen weitergegeben werden, und befreie auch insoweit die für die HALLESCHE Kran-
kenversicherung tätigen Personen bereits jetzt von ihrer Schweigepflicht. 

 
III. Information zur Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
 

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt ab dem 25.05.2018 in allen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union.  
 
Mit der DSGVO werden die Regeln für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten verein-
heitlicht. Dadurch wird der Schutz von personenbezogenen Daten insgesamt sichergestellt und 
der freie Datenverkehr innerhalb der Europäischen Union gewährleistet.  
 
Die neuen Vorschriften der DSGVO sehen insbesondere ein hohes Maß an Transparenz bei 
der Datenverarbeitung und umfassende Rechte der betroffenen Personen vor. 
 
Informationen zum Datenschutz finden Sie auch auf unserer Internetseite unter www.halle-
sche.de/datenschutz.  
 
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten durch die HALLESCHE und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht 
zustehenden Rechte. 
 
1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
 

HALLESCHE Krankenversicherung a. G. 
Reinsburgstraße 10 
70178 Stuttgart 
Telefon: 07 11/66 03-0 
Fax: 07 11/66 03-3 33 
E-Mail-Adresse: service@hallesche.de 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o. g. Adresse 
mit dem Zusatz »Datenschutzbeauftragter« oder per E-Mail unter datenschutz@ 
hallesche.de. 
 
 
2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz- 
Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich 
relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maß-
geblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die »Verhaltensregeln für 
den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft« ver-
pflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese kön-
nen Sie im Internet unter www.hallesche.de/code-of-conduct abrufen. 
 
Stellen Sie einen Antrag bzw. eine Anmeldung auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von 
Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des 
von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir 
diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungs-
stellung. Angaben zum Leistungsfall benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versiche-
rungsfall eingetreten und wie hoch die Erstattung ist. 
 
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 

 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungs-
spezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtli-
cher Vorgaben. Die Daten aller mit einer Gesellschaft des ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE 
Konzerns bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbezie-
hung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, für Kulan-
zentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen. 
 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und ver-
tragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezo-
gener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebensversicherungsvertrages) 
erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Er-
stellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) 
DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. 
 
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren 
(Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein  
◼ zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,  
◼ zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unterneh-
men des ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzerns sowie für Markt- und Meinungsumfragen,  
◼ zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen 
zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können. 
 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Ver-
pflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewah-
rungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in 
diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 
 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten 
wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren. 
 
3. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
 

Rückversicherer: 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rück-
versicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadensdaten an einen 
Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Ver-
sicherungsfall machen kann. Über die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an Rückversicherun-
gen werden Sie durch die HALLESCHE Krankenversicherung unterrichtet und um Einwilligung 
gebeten. 
 

Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verar-
beitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags- 
bzw. Anmelde-, Vertrags- und Leistungsdaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten 
an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Bera-
tung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. 
 

Datenverarbeitung im ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzern: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unseres Konzerns nehmen bestimmte Datenverarbei-
tungsaufgaben für die im Konzern verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versiche-
rungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen des Konzerns besteht, 
können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen 
Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsa-
men Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen des Konzerns verarbeitet werden. In unse-
rer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung 
teilnehmen. 
 

Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil exter-
ner Dienstleister. Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu 
denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Übersicht im 
Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter www.halle-
sche.de/dienstleisterliste entnehmen. 
 

Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, 
wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungs-
träger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). 
 
4. Dauer der Datenspeicherung 
 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht 
mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit 
aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden kön-
nen (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre 
personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nach-
weis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, 
der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu 
zehn Jahren nach Beendigung des Vertrages. 
 
5. Betroffenenrechte 
 

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten ver-
langen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die 
Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verar-
beitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in ei-
nem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 
 

Widerspruchsrecht 
 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Di-
rektwerbung zu widersprechen. 
 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbei-
tung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die 
Datenverarbeitung sprechen.  
 
6. Beschwerderecht 
 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauf-
tragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Daten-
schutzaufsichtsbehörde ist:  

http://www.hallesche.de/datenschutz
http://www.hallesche.de/datenschutz
mailto:service@hallesche.de


Der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 
Königstraße 10a 
70173 Stuttgart 
7. Bonitätsauskünfte 
 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei der 
SCHUFA Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. 
 
8. Datenübermittlung in ein Drittland 
 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die 
EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemes-
sene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften o-
der EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. 
 

9. Automatisierte Einzelfallentscheidungen 
 

Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zum Versicherungsvertrag 
gespeicherten Daten sowie ggf. von Dritten hierzu erhaltenen Informationen entscheiden 
wir zum Teil vollautomatisiert über die Leistungspflicht. Damit wollen wir 
Bearbeitungszeiten reduzieren. Die automatisierte Prüfung erfolgt standardisiert 
in Form regelbasierter Bearbeitungsschritte. Die Entscheidungen beruhen dabei 
beispielsweise auf der Anwendung verbindlicher tariflicher Regelungen und allgemein 
gültiger gebührenrechtlicher Vorschriften. 
Ergibt die Prüfung eine negative Leistungsentscheidung, informieren wir über die 
Gründe in unserer Zahlungsmitteilung. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung besteht dann das Recht, dem Prüfungsergebnis 
zu widersprechen. Der für den Einspruch maßgebliche Standpunkt wird 
einer manuellen Prüfung und Entscheidung zugeführt.

Von der HALLESCHE Krankenversicherung beauftragte Dienstleister(-Kategorien)* 
 
Aufgaben, zu deren Bearbeitung personenbezogene Daten (z. B. Name, Adresse) an Dritte weitergegeben werden können: 
 
 

Übertragene Aufgaben Auftragnehmer/Dienstleistungskategorien 

◼ Adressprüfung ◼ Adressermittler, Einwohnermeldeämter 

◼ Auskunftseinholung bei Antragstellung und Mahnverfahren ◼ Wirtschaftsauskunfteien 

(Schufa Holding AG, Creditreform e.V., Arvato Infoscore GmbH) 

◼ Datenträger-/Aktenentsorgung ◼ Entsorgungsunternehmen 

◼ Druck-/Kuvertierarbeiten und Versand ◼ Druckereien und Postdienstleister 

◼ Forderungsmanagement (außergerichtliche und gerichtliche Mahnverfahren) ◼ Fülleborn Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  

◼ KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

◼ IT-Dienstleistungen (Programmiertätigkeiten, User-Help-Desk, Hard- und Softwareimplementierung) ◼ Externe IT-Dienstleistungsunternehmen 

◼ Marketing (Marktanalysen, Marktforschung, Servicestudien, Kundenbefragungen, Mailingaktionen) ◼ Marketing-/Marktforschungsunternehmen 

◼ Servicekartenherstellung (»Card für Privatversicherte«) ◼ Giesecke & Devrient GmbH 

 
Aufgaben, zu deren Bearbeitung auch Gesundheitsdaten an Dritte weitergegeben werden können: 
 

Übertragene Aufgaben Auftragnehmer/Dienstleistungskategorien 

◼ Assistance-Leistungen (Reiserückholdienste, Arzt- und Krankenhaussuche im Ausland, medizinische Beratung,  

Medizinprodukte) 

◼ MD Medicus Assistance Service GmbH 

◼ Global Medical Management Inc. (GMMI) 

◼ Anbieter medizinischer Produkte 

◼ Betreuung von Firmenversicherten im Ausland (Leistungsbearbeitung und Vertragsverwaltung) ◼ MD Medicus Assistance Service GmbH 

◼ Henner Group 

◼ Telefonischer Kundenservice ◼ Webhelp Holding Germany GmbH 

 
 
Gemeinsame Datenverarbeitung der Gesellschaften im ALTE LEIPZIGER - HALLESCHE Konzern 
 
 

◼ ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. ◼ ALTE LEIPZIGER Pensionskasse AG 

◼ HALLESCHE Krankenversicherung a.G. ◼ ALTE LEIPZIGER Pensionsfonds AG 

◼ ALTE LEIPZIGER Versicherung AG ◼ ALTE LEIPZIGER Pensionsmanagement GmbH 

◼ ALTE LEIPZIGER Bauspar AG ◼ ALTE LEIPZIGER Treuhand GmbH 

◼ ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH  

 

Um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Anmelde-, Angebots-, Vertrags- und Leistungsabwicklung schnell, effektiv und kostengünstig bearbeiten zu können (z. B. Zuordnung von Post und eingehenden 

Telefonaten), können die Stammdaten des Gruppenversicherungsnehmers sowie der versicherten Personen im ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzern in einer gemeinschaftlich 

genutzten Datenbank geführt werden. 

 

Diese Stammdaten umfassen gemäß Code of Conduct maximal Name, Adresse, Geburtsdatum und -ort, Kunden- und Versicherungsnummer, Beruf, Familienstand, gesetzliche Vertreter, Angaben über die 

Art der bestehenden Verträge, Rollen der betroffenen Personen (z. B. Versicherungsnehmer, Hauptversicherter, Beitragszahler, Zahlungsempfänger), Kontoverbindung, Telekommunikationsdaten, 

Widerspruchs-/Sperrvermerke (bzgl. Werbung und Markt-/Meinungsforschung) und andere Widersprüche, Vollmachten und Betreuungsregelungen, zuständige Vermittler. 

 

Die Datenverarbeitung umfasst ferner IT-Dienstleistungen sowie Verträge über die Nutzung von Räumlichkeiten und Technik. 

Ansonsten besteht eine getrennte Datenhaltung in den einzelnen Unternehmen. 

 
 
____________________________________________________________________________ 
* Liste der Dienstleister gemäß Ihrer »Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung« 


